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Fraktion 
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► Nr.  VO/2025/14705
öffentlich

Lübeck, 12.11.2025

Antrag 

Bearbeitung: Noah Raum (E-Mail: noah.raum@diefraktion-hl.de Telefon: 122 - 1071)

Die FRAKTION: Bürgersolarpark in Niendorf
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

27.11.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, bei der Neuverpachtung der landwirtschaftlichen Flächen 
des Gutes Niendorf ein Zugriffsrecht der Stadt sicherzustellen, damit auf einer Teilfläche, die 
nach § 35 Baugesetzbuch für die Nutzung solarer Strahlungsenergie privilegiert ist, ein Bür-
gersolarpark entstehen kann. 
  
Bis zur Sitzung der Bürgerschaft im Juni 2026 ist ein Bericht vorzulegen, der die Voraus-
setzungen für die Errichtung eines Bürgersolarparks darlegt. Dabei ist die Zielsetzung zu be-
rücksichtigen, dass insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt die Möglichkeit der akti-
ven Beteiligung an der Energiewende erhalten, obwohl sie aufgrund von Vorgaben im Welt-
kulturerbe oder durch den Denkmalschutz, bei Solaranlagen an ihren Gebäuden einge-
schränkt sind. In dem Bericht sind alternative Betreibermodelle und das weitere Vorgehen 
darzulegen.

Begründung:
In der Sitzung der Bürgerschaft am 25.09.2025 wurde zur Neuverpachtung der landwirt-
schaftlichen Flächen in Niendorf die Bitte geäußert, für eine städtische Fläche, die nach § 35 
BauGB für die Nutzung solarer Strahlungsenergie privilegiert ist (kein Bebauungsplanverfah-
ren erforderlich), die Möglichkeit eines Bürgersolarparks zu prüfen. Auf einer Fläche von rd. 
10 ha kann in Norddeutschland Strom für die Versorgung von bis zu 4.000 Haushalten er-
zeugt werden. Diese Zugriffsoption sollte im abzuschließenden Pachtvertrag berücksichtigt 
werden. Für die weitere politische Entscheidungsfindung sollen konkrete Schritte für die Um-
setzung eines Bürgersolarparks benannt werden.
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